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Abhandlungen
Udo Kunze
Der verwaltungsrechtliche Vertrag .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .443
Das Verwaltungsverfahrensrecht sieht neben dem Verwaltungsakt auch den 
öffentlich-rechtlichen Vertrag als Möglichkeit zum Abschluss eines Verwal-
tungsverfahrens vor. Im Unterschied zur einseitigen Regelung des Verwaltungs-
akts ist der öffentlich-rechtliche Vertrag auf einen einvernehmlichen Abschluss 
des Verfahrens ausgerichtet. In der Regel bevorzug(t)en Behörden eine einsei-
tige Regelung, um ihre Ansicht zur Rechtslage durchsetzen zu können, vorbe-
haltlich einer gerichtlichen Kontrolle.
Kooperation und Konsens als allgemeine Rechtsgrundsätze öffentlicher Ver-
waltungstätigkeit führen aber zunehmend dazu, dass auch die Vorzüge einver-
nehmlicher Regelungen angestrebt werden.
Dieser Beitrag stellt die rechtlichen Grundlagen des Verwaltungsvertragsrechts, 
seine Möglichkeiten und Anwendungsvarianten und anhand eines kurzen Bei-
spielfalls auch die konkreten Anforderungen an den Abschluss dar.

Jan-Phillip Steinfeld
Kompetenzorientierte Rechtsdidaktik Teil 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .448
In Fortsetzung des Beitrags aus der DVP 11/2020, S. 395, geht es in diesem 
2. Teil der Darstellung darum, Lernangebote für verhältnismäßiges Entschei-
den zu gestalten. Nach einer kurzen Analyse der für die Ausbildungsliteratur 
typischen Perspektive auf die Verhältnismäßigkeit wird anhand von drei exem-
plarischen Teilelementen analysiert, wie Lernangebote für den Erwerb einer 
Kompetenz „verhältnismäßig entscheiden“ rechtsdidaktisch aussehen könnten. 
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Aktuell im Fokus – TVöD –  
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Seit dem 1.10.2005 bildet der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) 
die tarifvertragliche Grundlage für über 2,3 Millionen Arbeitsverhältnisse der 
Beschäftigten in der Bundes- und Kommunalverwaltung. Der Beitrag stellt das 
wesentliche Ergebnis der Tarifeinigung vom 25.10.2020 dar.
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Die Ausbildung von Nachwuchskräften gehört zu den zentralen Aufgaben der 
Personalentwicklung. Der Qualifizierung von Ausbildern in den Verwaltungen 
als erste Ansprechpartner für die Berufseinsteiger kommt daher eine besonde-
re Bedeutung zu. Der Beitrag fasst die wesentlichen Aussagen der sechs Vor-
träge der Dozentinnen und Dozenten der letzten Veranstaltung des Forums 
Ausbildung des Studieninstituts für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe 
zusammen.

Michael Gödde
Struktur- und Klausurwissen im Öffentlichen Recht:  
Die Versammlungsfreiheit des Art . 8 GG in Zeiten  
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Thema dieses Abschnitts der in Heft 10/2020, S. 356, gestarteten Reihe zur 
klausurorientierten Darstellung praxisrelevanter Themenfelder ist die Ver-

sammlungsfreiheit des Art. 8 GG in Zeiten von Corona. Erläutert werden u. a. 
die Abwägung im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung und die Hand-
lungsformen des Rechtsstaates im Rahmen des Infektionsschutzes.
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Corona-Glossar III  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .466
Die Corona-Pandemie ist noch nicht überwunden; somit werden an dieser 
Stelle im Anschluss an die Darstellungen in Heft 5 (S. 194) und Heft 6 (S. 238) 
weitere Begriffe des Themenkreises erläutert.
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Bei dieser Fallbearbeitung aus dem Bereich des Allgemeinen und Besonderen 
Verwaltungsrechts geht es insbesondere um die Frage, ob die Nutzung einer 
Drohne in bestimmten Gebieten einer Stadt entgegen einer ordnungsbehördli-
chen Verordnung durch eine Ordnungsverfügung untersagt werden kann. 
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Bei dieser Fallbearbeitung mit Schwerpunkt im Ordnungswidrigkeitenrecht 
geht es um Verstöße gegen das Landesforstgesetz beim Ausführen von Hun-
den, den Entwurf eines Bußgeldbescheids sowie um mögliche Maßnahmen zur 
Gefahrenabwehr.
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